
 
 
 
 
 
PRESSEAUSSENDUNG  uniko  17.10.2008 
 
 
Appell der Rektoren für rasche Umsetzung des Universitäts-Kollektivvertrags 
 
 
Einen nachdrücklichen Appell bezüglich des Universitäts-Kollektivvertrags (KV) 
richtet die Österreichische Universitätenkonferenz (uniko) nach ihrer jüngsten 
Plenarversammlung an die politischen Verantwortungsträger: Die Entschließung des 
Nationalrats vom 24. September 2008 betreffend eine Finanzierung des KV ist so 
rasch wie möglich umzusetzen. 
 
Die Unterzeichnung und der endgültige Abschluss des Kollektivvertrages sollen 
unverzüglich erfolgen, sobald Klarheit über die Sicherstellung der finanziellen 
Bedeckbarkeit im Budget 2009 und im Globalbudget der Universitäten 2010 bis 2012 
besteht. Die uniko geht davon aus, dass dies spätestens im März 2009 der Fall sein 
wird und fordert die politischen Entscheidungsträger dringend auf, eine Klärung bis 
zu diesem Zeitpunkt herbei zu führen. 
 
Um eine reibungslose Abwicklung zu gewährleisten, werden die Universitäten bereits 
jetzt mit den technischen und organisatorischen Vorbereitungen zur Umsetzung des 
Kollektivvertrags beginnen. Es besteht von Seite der Universitätsleitungen die 
Bereitschaft, den KV unter den genannten Voraussetzungen ab 1. April 2009 in Kraft 
zu setzen, wobei die gehaltswirksamen Teile mit 1. Oktober 2009 in Geltung treten 
würden. 
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